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Verpflichtung der Gremienmitglieder auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Amtspflichten und Pflichtenbelehrung sowie Datenschutzbelehrung 

1. Verpflichtung:

Ich verpflichte mich, dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung 
des Landes Sachsen-Anhalt treu zu dienen, den Gesetzen gehorsam zu sein und 
meine Pflichten als sachkundige/r Einwohner/in der Stadt Genthin gewissenhaft zu erfüllen. 
Ich verpflichte mich, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten 
nachzukommen. 
2. Pflichten ehrenamtlich tätiger Bürger gemäß der §§ 30 und 32 bis Kommunalver- 

fassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der jeweils aktuellen Fassung:

§ 30 Ehrenamtliche Tätigkeit

(1) Die Bürger sind verpflichtet, Ehrenämter und sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten für die
Kommune zu übernehmen und auszuüben. Die Kommunen können Ehrenämter und sonstige
ehrenamtliche Tätigkeiten auch anderen Personen als Bürgern übertragen, soweit diese ihr
Einverständnis erklären.

(2) Die Berufung zu einem Ehrenamt oder einer sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit kann,
wenn sie nicht auf Zeit erfolgt ist, jederzeit zurückgenommen werden. Sie erlischt mit dem
Verlust des Bürgerrechts.

(3) Wer zu einem Ehrenamt oder einer sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit berufen wird, ist vor
Aufnahme der Tätigkeit durch den Hauptverwaltungsbeamten auf die ihm nach den §§ 32 und
33 obliegenden Pflichten sowie auf die Regelungen des § 34 hinzuweisen. Der Hinweis ist
aktenkundig zu machen.

§ 32 Pflichten ehrenamtlich Tätiger

(1) Der in ein Ehrenamt oder zu einer sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit Berufene hat die ihm
übertragenen Geschäfte uneigennützig und verantwortungsbewusst zu führen.

(2) Der in ein Ehrenamt oder zu einer sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit Berufene ist über
alle Angelegenheiten, deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, besonders
angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Er darf die
Kenntnis von geheim zu haltenden Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. Diese
Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung des Ehrenamtes oder der sonstigen
ehrenamtlichen Tätigkeit fort. Die Geheimhaltung kann nur aus Gründen des öffentlichen
Wohls oder zum Schutz berechtigter Interessen Einzelner besonders angeordnet werden. Die
Anordnung ist aufzuheben, sobald sie nicht mehr gerechtfertigt ist.

(3) Der in ein Ehrenamt Berufene hat eine besondere Treuepflicht gegenüber der Kommune,
für die er das Ehrenamt ausübt. Er darf Dritte nicht vertreten, wenn diese ihre Ansprüche und
Interessen gegenüber der Kommune geltend machen; hiervon ausgenommen sind Fälle der
gesetzlichen Vertretung. Das Vertretungsverbot nach Satz 2 gilt auch für zu einer sonstigen
ehrenamtlichen Tätigkeit Berufene, wenn die vertretenen Ansprüche oder Interessen mit der
ehrenamtlichen Tätigkeit in Zusammenhang stehen. Ob die Voraussetzungen eines
Vertretungsverbots vorliegen, entscheidet bei Mitgliedern der Vertretung, Ortschaftsräten und
Ortsvorstehern die Vertretung, im Übrigen der Hauptverwaltungsbeamte.

(4) Für durch die Verbandsgemeinde in ein Ehrenamt oder zu einer sonstigen ehrenamtlichen
Tätigkeit Berufene gilt das Vertretungsverbot nach Absatz 3 auch für Angelegenheiten der
Mitgliedsgemeinden.
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(5) Übt ein in ein Ehrenamt oder zu einer sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit Berufener dieses
Amt oder diese Tätigkeit nicht aus oder verletzt er seine Pflichten nach Absatz 1 gröblich oder
handelt er seiner Verpflichtung nach Absatz 2 zuwider oder übt er entgegen der Entscheidung
der Vertretung oder des Hauptverwaltungsbeamten eine Vertretung nach Absatz 3 aus, gilt §
31 Abs. 2.

§ 33 Mitwirkungsverbot

(1) Der in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit Berufene darf weder
beratend noch entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung einer Angelegenheit
1. ihm selbst,
2. seinem Ehegatten oder seinem eingetragenen Lebenspartner,
3. seinen Verwandten bis zum dritten oder seinen Verschwägerten bis zum zweiten Grad

während des Bestehens der Ehe oder der eingetragenen Lebenspartnerschaft oder
4. einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person

einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Unmittelbar ist der Vorteil oder
Nachteil, der sich aus der Entscheidung selbst ergeben würde, ohne dass, abgesehen
von der Ausführung von Beschlüssen, weitere Ereignisse eintreten oder Maßnahmen
getroffen werden müssen.

(2) Das Mitwirkungsverbot gilt auch für den in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher
Tätigkeit Berufenen, der
1. in anderer als öffentlicher Eigenschaft zu dem Beratungsgegenstand ein Gutachten

abgegeben hat oder beratend oder entgeltlich tätig geworden ist,
2. bei einer natürlichen oder juristischen Person oder einer Vereinigung, der die

Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, gegen Entgelt
beschäftigt ist und nach den tatsächlichen Umständen der Art der Beschäftigung ein
Interessenwiderstreit anzunehmen ist,

3. Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder eines vergleichbaren Organs einer
juristischen Person oder einer Vereinigung ist, der die Entscheidung einen unmittelbaren
Vorteil oder Nachteil bringen kann, es sei denn, er gehört den genannten Organen als
Vertreter der Kommune oder auf deren Vorschlag an,

4. Gesellschafter einer Kapital- oder Personengesellschaft ist, der die Entscheidung einen
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann.

(3) Die Mitwirkungsverbote der Absätze 1 und 2 gelten nicht,
1. wenn die in den Absätzen 1 und 2 bezeichnete Person lediglich als Angehörige einer

Berufsgruppe oder eines Bevölkerungsteils, deren gemeinsame Belange berührt werden,
betroffen ist,

2. für Beschlüsse und Wahlen, durch die jemand als Vertreter der Kommune in Organe der
in Absatz 2 Nr. 3 genannten Art entsandt oder aus ihnen abberufen wird,

3. für Beschlüsse und Wahlen, welche die Berufung in ein Ehrenamt oder zu einer
sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit oder die Abberufung aus ihnen betreffen.

(4) Wer annehmen muss, nach den Vorschriften der Absätze 1 und 2 an der Beratung und
Entscheidung einer Angelegenheit gehindert zu sein, hat dies unaufgefordert der
zuständigen Stelle vorher anzuzeigen und den Beratungsraum zu verlassen. Bei einer
öffentlichen Sitzung kann er sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des
Beratungsraumes aufhalten. Er gilt in diesem Fall als nicht anwesend im Sinne dieses
Gesetzes. Ob die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 vorliegen, entscheidet in
Zweifelsfällen in Abwesenheit des Betroffenen bei Mitgliedern der Vertretung und bei
Ehrenbeamten die Vertretung, bei Mitgliedern von Ausschüssen der Ausschuss, im Übrigen
der Hauptverwaltungsbeamte.

(5) Ein Beschluss, der unter Verletzung der Vorschriften der Absätze 1 und 2 gefasst worden
ist, ist unwirksam. § 8 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt jedoch entsprechend. Sofern eine öffentliche
Bekanntmachung des Beschlusses nicht erforderlich ist, beginnt die Frist nach § 8 Abs. 2
Satz 1 mit dem Tag der Beschlussfassung.
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§ 34 Haftung

(1) Verletzt ein in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit Berufener
vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten, so hat er der Kommune den
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen, soweit die Kommune nicht auf andere Weise
Ersatz zu erlangen vermag.

(2) Soweit nicht § 151 Abs. 1 Anwendung findet, entscheidet über die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen bei von der Vertretung zur ehrenamtlichen Tätigkeit
Verpflichteten die Vertretung, im Übrigen der Hauptverwaltungsbeamte.

(3) Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen steht im Ermessen der nach
Absatz 2 zuständigen Stelle. Soweit ein auf grob fahrlässigem Handeln des in ein Ehrenamt
oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit Berufenen beruhender Schadensersatzanspruch
das Fünffache der durchschnittlichen jährlichen Höhe der Aufwandsentschädigungen nach §
35 Abs. 2 übersteigt, soll die Geltendmachung dieses Anspruchs hierauf beschränkt werden.
Wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt, ist für die Berechnung nach Satz 2 eine nach
Art und Umfang der Tätigkeit angemessene Aufwandsentschädigung zugrunde zu legen.

(4) Für Ansprüche nach Absatz 1 gelten die Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Hat die Kommune einem Dritten Schadensersatz geleistet, so tritt an die
Stelle des Zeitpunktes, in dem die Kommune von dem Schaden Kenntnis erlangt, der
Zeitpunkt, in dem der Ersatzanspruch des Dritten diesem gegenüber von der Kommune
anerkannt oder der Kommune gegenüber rechtskräftig festgestellt wird. Im
Anwendungsbereich des § 151 Abs. 1 tritt an die Stelle der Kenntnis der Kommune die
Kenntnis der Kommunalaufsichtsbehörde.

1. Datenschutzbelehrung

Ich verpflichte mich gemäß den Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des 
Datenschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (DSG LSA) und des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) wie folgt auf die 
Wahrung des Datengeheimnisses sowie die sonstigen zu beachtenden Vorschriften über den 
Datenschutz und die Verschwiegenheit: 

- alle geltenden Datenschutzbestimmungen sind einzuhalten und
- die nicht öffentlichen und vertraulichen Inhalte der Sitzungen sind nur für die ehrenamtliche
Gremienarbeit zu verwenden und Dritten gegenüber geheim zu halten.

Die Datenschutzbestimmungen untersagen es, personenbezogene Daten ohne 
entsprechende Befugnis, die sich grundsätzlich nur aus einer Rechtsvorschrift (u. a. Gesetz, 
Rechtsverordnung, Satzung) oder der schriftlichen Einwilligung des Betroffenen ergeben kann, 
zu verarbeiten, d. h. zu erheben, zu speichern, zu verändern, zu anonymisieren, zu 
übermitteln, zu nutzen, zu sperren oder zu löschen. (vgl. auch Art. 4 Nr. DSGVO). 

Aus einer Verletzung des Datengeheimnisses ergeben sich für Sie unter Umständen 
Dienstordnungswidrigkeiten, strafrechtliche oder zivilrechtliche Konsequenzen. So kann z. B. 
die unbefugte Verarbeitung personenbezogener Daten mit einer Geldbuße gem. Art. 83 
DSGVO oder als Straftat geahndet werden. Insbesondere wird auf eine mögliche Ahndung 
gemäß der §§ 201, 203, 204, 353 b oder 355 StGB hingewiesen. 
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Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Stadt Genthin - vertreten durch die amtierende 
Bürgermeisterin Frau Dagmar Turian - Marktplatz 3, 39307 Genthin 
Telefon +49(0) 3933 876-101, E-Mail-Adresse: dagmar.turian@stadt-genthin.de 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Stadt Genthin - Datenschutzbeauftragter, Marktplatz 3, 39307 Genthin 
Telefon: +49(0) 3933 876-0, E-Mail-Adresse: datenschutz@stadt-genthin.de 

Bei der Nutzung der übergebenen elektronischen Endgeräte sowie die Nutzung der 
Sitzungsdienstsoftware sind die technischen und organisatorischen Bedingungen gemäß der 
Vereinbarung zwischen dem Nutzer in seiner jeweiligen Funktion und der Kreisverwaltung zu 
beachten. In Spezialgesetzen (z. B. dem Beamtenrecht, Tarifrecht, Sozialrecht, Steuerrecht) 
geregelte Verschwiegenheitspflichten sind vorrangig zu beachten. 

Das Datengeheimnis und die Verschwiegenheitsverpflichtung bestehen nach der Beendigung 
Ihrer Tätigkeit fort. 

Die Unterlagen zur Verpflichtung und Belehrung werden im Stadtratsbüro Genthin, Marktplatz 
3 in 39307 Genthin aufbewahrt. Eine Kopie der Unterlagen gehört in Ihre persönlichen 
Unterlagen. 
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